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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1972

Norm

GewO 1859 §82 litf

Rechtssatz

"Unbefugtes Verlassen der Arbeit" durch drei Fliesenleger, die ihre Frühstückspause - welche höchstens zwanzig

Minuten dauern dürfte - um rund zwei Stunden überziehen.

Entscheidungstexte

4 Ob 78/72
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